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Stellungnahme zum Referentenentwurf
Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV)

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir zum Referentenentwurf DiGAVwie folgt Stellung nehmen.

Wir begrüßen den Referentenentwurf zur Erstattungsfähigkeit von digitalen
Gesundheitsanwendungen.
Dies trägt zu einer zeitgemäßen Versorgung bei und sichert in Zeiten des Fachkräftemangels auch
zu einem gewissen Grad die Versorgung der Patienten.

Zu 5 16 ist anzumerken, dass aus unserer Sicht der Mindestevidenzgrad der Studie benanntwerden
sollte. Studien mit einem niedrigeren Evidenzgradsollten nicht als Nachweisausreichen.

5263: Zusätzlich zum Webportal sollten weitere Publikationskanäle genutzt werden. So sollte die
Publikation auch über eine eigene App angeboten werden.

Generell sind wir derMeinung, dass bei derVerordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen
generell immer ein Leistungserbringer (Arzt, Heilmittelerbringer) mit beteiligt sein sollte.
Zur Intervention und Kontrolle ist es aus unserer Sicht unumgänglich, die vorgenannte
Personengruppe mit einzubinden.
Die Leistungen der einzelnen Gesundheitsanwendungen müssen durch die Leistungserbringer
zielgerichtet für den Patienten ausgewählt werden. Im Verlaufmuss eine Verlaufskontrolle durch
die Leistungserbringer erfolgen und dann in der Folge ggf. eine Korrekturder Durchführung.
Ebenso ist die Einschaltungder Leistungserbringer leistungsgerecht zu vergüten.

't freundlichen Grüßen
„„//%Marcus Troidl
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